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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1975

Norm

ABGB §92 B

EheG §49 A1e

Rechtssatz

Der Gatte darf die Folgep icht der Frau insbesondere im Falle der Rückberufung in einen als unzumutbar erkannten

Wohnsitz nur dann fordern, wenn erkennbar ist, daß der Mann Maßnahmen ergri en hat, die dafür Gewähr bieten,

daß es nicht wieder zu einem so untragbaren Zustand kommt, wie er vor dem Auszug der Ehegattin bestanden hat.
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